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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Grundregeln für die Beziehung zwischen 
Kunde und Bank 

1. Geltungsbereich und Änderungen dieser 
Geschäftsbedingungen und der besonde-
ren Bedingungen für einzelne Geschäfts-
beziehungen

(1) Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gel-
ten für die gesamte Geschäftsverbindung 
zwischen dem Kunden und den inländischen 
Geschäftsstellen der Deutsche Postbank AG 
(im Folgenden Bank genannt). Daneben gel-
ten für einzelne Geschäftsbeziehungen (zum 
Beispiel für die Postbank Card, für ec-Karten, 
für den Scheckverkehr, für den Überweisungs-
verkehr, für den Sparverkehr, für das Wert-
papiergeschäft) besondere Bedingungen, die 
Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthal-
ten; sie werden bei der Kontoeröffnung oder 
bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden 
vereinbart, soweit sie in die Geschäftsverbin-
dung mit dem Kunden nicht bereits einbezo-
gen sind. Unterhält der Kunde auch Geschäfts-
verbindungen zu ausländischen Geschäfts-
stellen, sichert das Pfandrecht der Bank (Nr. 
14 dieser Geschäftsbedingungen) auch die 
Ansprüche dieser ausländischen Geschäfts-
stellen.

(2) Änderungen

Künftige Änderungen dieser Geschäftsbe-
dingungen und der besonderen Bedingungen 
werden dem Kunden schriftlich bekannt ge-
geben. Hat der Kunde mit der Bank im Rah-
men der Geschäftsverbindung einen elektro-
nischen Kommunikationsweg vereinbart (zum 
Beispiel Postbank Online-Banking mit PIN und 
TAN), können die Änderungen auch auf die-
sem Wege übermittelt werden, wenn die Art 
der Übermittlung es dem Kunden erlaubt, die 
Änderungen in lesbarer Form zu speichern 
oder auszudrucken. Sie gelten als genehmigt, 
wenn der Kunde nicht schriftlich oder auf 
dem vereinbarten elektronischen Weg Wider-
spruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die 
Bank bei der Bekanntgabe besonders hin-
weisen. Der Kunde muss den Widerspruch 
innerhalb von sechs Wochen nach Bekannt-
gabe der Änderungen an die Bank absenden.

(3) Besonderheiten

Soweit einzelne Geschäftsstellen der Bank 
oder andere Geschäftsstellen, die Bankge-
schäfte oder sonstige Leistungen im Namen 
und für Rechnung der Bank ausführen, von 
der Erbringung bestimmter Leistungen der 
Bank ganz oder teilweise ausgenommen 
werden, wird dies dort durch Aushang be-
kannt gemacht.

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft

(1) Bankgeheimnis

Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle 
kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen 
verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt 
(Bankgeheimnis). Informationen über den 
Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn 
gesetzliche Bestimmungen dies gebieten 
oder der Kunde eingewilligt hat oder die 
Bank zur Erteilung einer Bankauskunft be-
fugt ist.

(2) Bankauskunft

Eine Bankauskunft enthält allgemein gehal-
tene Feststellungen und Bemerkungen über 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, 
seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähig-
keit; betragsmäßige Angaben über Konto-
stände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige 
der Bank anvertraute Vermögenswerte sowie 
Angaben über die Höhe von Kreditinan-
spruchnahmen werden nicht gemacht.

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Bankauskunft

Die Bank ist befugt, über juristische Personen 
und im Handelsregister eingetragene Kauf-
leute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich 
die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit 
bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Aus-
künfte, wenn ihr eine anderslautende Wei-
sung des Kunden vorliegt. Bankauskünfte 
über andere Personen, insbesondere über 
Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die 
Bank nur dann, wenn diese generell oder im 
Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. 
Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der 
Anfragende ein berechtigtes Interesse an der 
gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt 
hat und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass schutzwürdige Belange des Kunden der 
Auskunftserteilung entgegenstehen.

(4) Empfänger von Bankauskünften

Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen 
Kunden sowie anderen Kreditinstituten für 
deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

3. Haftung der Bank; Mitverschulden des 
Kunden

(1) Haftungsgrundsätze

Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften für jedes Verschulden ihrer Mit-
arbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die 
besonderen Bedingungen einschließlich der 
Bedingungen für den Sparverkehr für einzel-
ne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Ver-
einbarungen etwas Abweichendes regeln, 
gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde 
durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Bei-
spiel durch Verletzung der in Nr. 11 dieser 
Geschäftsbedingungen aufgeführten Mit
wirkungs- und Sorgfaltspflichten) zu der Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, be-
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mit-
verschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Störung des Betriebs

Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch 
höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Natur-
ereignisse oder durch sonstige von ihr nicht 
zu vertretende Vorkommnisse eintreten.

4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis 
des Kunden

Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank 
nur aufrechnen, wenn seine Forderungen un
bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

5. Verfügungsberechtigung nach dem 
Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden kann die Bank 
zur Klärung der Verfügungsberechtigung die 
Vorlegung eines Erbscheins, einer Bescheini-
gung des Nachlassgerichts über die Fortset-
zung der Gütergemeinschaft, eines Testaments- 
vollstreckerzeugnisses oder weiterer hierfür 
notwendiger Unterlagen verlangen; fremd-
sprachige Urkunden sind auf Verlangen der 
Bank in deutscher Übersetzung eines öffent-
lich bestellten und vereidigten Dolmetschers 
vorzulegen. Die Bank kann auf die Vorlage 
eines Erbscheins, einer Bescheinigung des 
Nachlassgerichts über die Fortsetzung der 
Gütergemeinschaft oder eines Testaments-
vollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr 
eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Ab-
schrift der letztwilligen Verfügung (Testament, 
Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungs-
niederschrift vorgelegt wird. Die Bank darf 
denjenigen, der darin als Erbe oder Testaments-
vollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten 
ansehen, ihn verfügen lassen und insbeson-
dere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. 
Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, 
dass der dort Genannte (zum Beispiel nach 
Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des 
Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, 
oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit 
nicht bekannt geworden ist.

6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand 
bei kaufmännischen und öffentlich-
rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts

Für die Geschäftsverbindung zwischen dem 
Kunden und der Bank gilt deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die strei-
tige Geschäftsbeziehung dem Betriebe sei-
nes Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann 
die Bank diesen Kunden an dem für die kon-
toführende Stelle zuständigen Gericht oder 
bei einem anderen zuständigen Gericht ver-
klagen; dasselbe gilt für eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts und für öffent-
lich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank 
selbst kann von diesen Kunden nur an dem 
für die kontoführende Stelle zuständigen 
Gericht verklagt werden.
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(3) Gerichtsstand für Auslandskunden

Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für 
Kunden, die im Ausland eine vergleichbare 
gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für aus-
ländische Institutionen, die mit inländischen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder mit einem inländischen öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen vergleichbar 
sind. 

Kontoführung

7. Kontokorrentkonten (Konten in laufen-
der Rechnung), Rechnungsabschlüsse; 
Einwendungen gegen und Genehmigung 
von Belastungen aus Einzugsermächti-
gungs-Lastschriften

(1) Kontokorrentvereinbarung

Die Girokonten bei der Bank werden als 
Kontokorrentkonten im Sinne des § 355 des 
Handelsgesetzbuches (Konten in laufender 
Rechnung) geführt; zur Verzinsung der Gut-
haben ist die Bank nicht verpflichtet.

(2) Einzahlungen auf Girokonten

Soweit für die Gutschrift von Einzahlungen 
auf ein Girokonto bei der Bank Belege ver-
sandt werden, erfolgt die Gutschrift unver-
züglich nach Eingang des Belegs bei der für 
die Belegverarbeitung zuständigen Stelle der 
Bank.

(3) Erteilung der Rechnungsabschlüsse

Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, 
sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, je-
weils vierteljährlich einen Rechnungsabschluss; 
dabei werden die in diesem Zeitraum entstan
denen beiderseitigen Ansprüche (einschließ-
lich der Zinsen und Entgelte der Bank) ver-
rechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der 
sich aus der Verrechnung ergibt, nach Nr. 12 
dieser Geschäftsbedingungen oder nach der 
mit dem Kunden anderweitig getroffenen 
Vereinbarung Zinsen berechnen.

(4) Frist für Einwendungen; Genehmigung
durch Schweigen

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Un- 
vollständigkeit eines Rechnungsabschlusses 
hat der Kunde spätestens vor Ablauf von 
sechs Wochen nach dessen Zugang schrift-
lich zu erheben; zur Wahrung der Frist ge-
nügt die Absendung der Einwendungen in-
nerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unter-
lassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als 
Genehmigung des Rechnungsabschlusses. 
Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung 
des Rechnungsabschlusses besonders hin-
weisen. 

Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine 
Berichtigung des Rechnungsabschlusses ver-
langen, muss dann aber beweisen, dass sein 
Konto zu Unrecht belastet oder eine ihm zu-
stehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

(5) Einwendungen gegen und Genehmigung 
von Belastungen aus Einzugsermächtigungs-
Lastschriften

Der Kunde hat Einwendungen gegen Belas
tungen aus Einzugsermächtigungs-Lastschrif
ten unverzüglich zu erheben. Unterlässt es 
der Kunde, Einwendungen unverzüglich zu 
erheben, kann dies einen Schadensersatzan-
spruch der Bank gegen den Kunden begrün-
den. Die Genehmigung einer Belastungsbu-
chung aus einer Einzugsermächtigungs-Last-
schrift gilt spätestens dann als erteilt, wenn 
der Kunde nicht vor Ablauf von sechs Wochen 
nach Zugang des Rechnungsabschlusses, in 
dessen Saldo die Belastungsbuchung enthal-
ten ist, Einwendungen gegen diese erhebt. 
Macht der Kunde seine Einwendungen schrift
lich geltend, so genügt die Absendung in-
nerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Auf die Ge-
nehmigungswirkung wird die Bank bei Ertei-
lung des Rechnungsabschlusses gesondert 
hinweisen.

8. Storno- und Berichtigungsbuchungen 
der Bank

(1) Vor Rechnungsabschluss

Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrent-
konten (zum Beispiel wegen einer falschen 
Kontonummer) darf die Bank bis zum nächs-
ten Rechnungsabschluss durch eine Belas
tungsbuchung rückgängig machen, soweit 
ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den 
Kunden zusteht (Stornobuchung); der Kunde 
kann in diesem Fall gegen die Belastungsbu-
chung nicht einwenden, dass er in Höhe der 
Gutschrift bereits verfügt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss

Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift 
erst nach einem Rechnungsabschluss fest 
und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch ge-
gen den Kunden zu, so wird sie in Höhe 
ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berich-
tigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen 
die Berichtigungsbuchung Einwendungen, 
so wird die Bank den Betrag dem Konto wie-
der gutschreiben und ihren Rückzahlungsan-
spruch gesondert geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung

Über Storno- und Berichtigungsbuchungen 
wird die Bank den Kunden unverzüglich un-
terrichten. Die Buchungen nimmt die Bank 
hinsichtlich der Zinsberechnung rückwirkend 
zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Bu-
chung durchgeführt wurde.

9. Einzugsaufträge und Einlösung von 
Lastschriften, vom Kunden ausgestellter 
Schecks, von Aufträgen zur Barauszah-
lung sowie von Zahlungsanweisungen 
und Zahlungsanweisungen zur Verrech-
nung

(1) Inkasso-Vereinbarung

Schecks, Lastschriften, Wechsel und sonstige 
Einzugspapiere (zum Beispiel Reiseschecks, 

Zahlungsanweisungen zur Verrechnung) 
werden von der Bank nur zum Einzug (Inkas-
so) hereingenommen, sofern nicht etwas an-
deres vereinbart ist. Einzelheiten für das 
Scheck- und Wechselinkasso zugunsten von 
Postbank Girokonten enthalten besondere 
Bedingungen.

(2) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei 
der Einreichung

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks 
und Lastschriften schon vor ihrer Einlösung 
gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ih-
rer Einlösung, und zwar auch dann, wenn  
diese Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. 
Reicht der Kunde andere Papiere mit dem 
Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen 
einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum 
Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank 
über den Betrag eine Gutschrift, so steht 
diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank 
den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch 
dann, wenn die Papiere bei der Bank selbst 
zahlbar sind. Werden Schecks oder Last-
schriften nicht eingelöst oder erhält die Bank 
den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, 
macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift 
rückgängig. Dies geschieht unabhängig da-
von, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungs-
abschluss erteilt wurde.

(3) Einlösung von Lastschriften und vom 
Kunden ausgestellter Schecks

Lastschriften und Schecks sind eingelöst, 
wenn die Belastungsbuchung nicht spätes
tens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer 
Vornahme rückgängig gemacht wird. Schecks 
sind auch schon dann eingelöst, wenn die 
Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung ab-
sendet. Lastschriften und Schecks, die über 
die Abrechnungsstelle einer Landeszentral-
bank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn 
sie nicht bis zu dem von der Landeszentral-
bank festgesetzten Zeitpunkt an die Abrech-
nungsstelle zurückgegeben werden.

(4) Einlösung von Aufträgen zur Barauszah-
lung

Barschecks und sonstige Aufträge zur Bar
auszahlung sind bereits mit der Auszahlung
eingelöst.

(5) Einlösung von Zahlungsanweisungen und 
Zahlungsanweisungen zur Verrechnung

Zahlungsanweisungen und Zahlungsanwei-
sungen zur Verrechnung sind bereits mit der 
Belastungsbuchung eingelöst.

10. Risiken bei Fremdwährungskonten 
und Fremdwährungsgeschäften

(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungs-
konten 

Fremdwährungskonten des Kunden dienen 
dazu, Zahlungen an den Kunden und Verfü-
gungen des Kunden in fremder Währung 
bargeldlos abzuwickeln. Verfügungen über 
Guthaben auf Fremdwährungskonten (zum 
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Beispiel durch Überweisungen zulasten des 
Fremdwährungsguthabens) werden unter 
Einschaltung von Banken im Heimatland der 
Währung abgewickelt, wenn sie die Bank 
nicht vollständig innerhalb des eigenen 
Hauses ausführt.

(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäf-
ten mit dem Kunden

Schließt die Bank mit dem Kunden ein Ge-
schäft (zum Beispiel ein Devisenterminge-
schäft) ab, aus dem sie die Verschaffung 
eines Betrags in fremder Währung schuldet, 
wird sie ihre Fremdwährungsverbindlichkeit 
durch Gutschrift auf dem Konto/Depot des 
Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern 
nicht etwas anderes vereinbart ist.

(3) Vorübergehende Beschränkung der Leis
tung durch die Bank

Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung 
einer Verfügung zulasten eines Fremdwäh-
rungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfül-
lung einer Fremdwährungsverbindlichkeit 
(Absatz 2) ist in dem Umfang und so lange 
ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf 
die das Fremdwährungsguthaben oder die 
Verbindlichkeit lautet, wegen politisch be-
dingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande 
dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt 
verfügen kann. In dem Umfang und so lange 
diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, 
ist die Bank auch nicht zu einer Erfüllung an 
einem anderen Ort außerhalb des Landes der 
Währung, in einer anderen Währung (auch 
nicht in Euro) oder durch Anschaffung von 
Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der 
Bank zur Ausführung einer Verfügung zulas-
ten eines Fremdwährungsguthabens ist da-
gegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank 
vollständig im eigenen Haus ausführen kann. 
Das Recht des Kunden und der Bank, fällige 
gegenseitige Forderungen in derselben Wäh-
rung miteinander zu verrechnen, bleibt von 
den vorstehenden Regelungen unberührt.

(4) Umrechnungskurs bei Fremdwährungsge-
schäften

Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei 
Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus 
dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“, so-
weit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des 
Kunden

11. Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten
des Kunden

(1) Änderungen von Name, Anschrift oder 
einer gegenüber der Bank erteilten Vertre-
tungsmacht

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Ge-
schäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der 
Kunde der Bank, und zwar möglichst der 
kontoführenden Stelle, Änderungen seines 
Namens und seiner Anschrift sowie das Erlö-
schen oder die Änderung einer gegenüber 
der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbe-

sondere einer Unterschriftsberechtigung 
oder Vollmacht) unverzüglich schriftlich mit-
teilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch 
dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öf-
fentliches Register (zum Beispiel in das Han-
delsregister) eingetragen ist und ihr Erlö-
schen oder ihre Änderung in dieses Register 
eingetragen wird. 

(2) Klarheit von Aufträgen und Überweisun
gen

Aufträge und Überweisungen müssen ihren 
Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Vor allem 
hat der Kunde bei Aufträgen zur Gutschrift 
auf einem Konto/Depot (zum Beispiel bei 
Lastschrift- und Scheckeinreichungen) und 
Überweisungen auf die Richtigkeit, Vollstän-
digkeit und Lesbarkeit des Namens des Zah-
lungsempfängers, der angegebenen Konto-
nummer, der angegebenen Bankleitzahl und 
der angegebenen Währung zu achten. Be-
stätigungen oder Wiederholungen von Auf-
trägen und Überweisungen müssen als solche 
gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit 
der Ausführung eines Auftrags oder einer 
Überweisung

Hält der Kunde bei der Ausführung eines 
Auftrags oder einer Überweisung besondere 
Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert 
mitzuteilen. 

Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss 
dies durch einen augenfälligen Hinweis auf 
dem Formular erfolgen.

(4) Prüfung und Einwendungen bei Mittei-
lungen der Bank

Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapier-
abrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstel-
lungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen 
über die Ausführung von Aufträgen sowie 
Informationen über erwartete Zahlungen 
und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit 
und Vollständigkeit unverzüglich zu überprü-
fen und etwaige Einwendungen unverzüg-
lich zu erheben.

(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausblei-
ben von Mitteilungen und Kontrolle von Be-
stätigungen der Bank

Falls Kontoauszüge, Rechnungsabschlüsse 
und Depotaufstellungen oder sonstige Mit-
teilungen der Bank, die der Kunde erwartet 
oder mit deren Eingang er rechnen muss, 
ausbleiben, hat dieser die Bank, und zwar 
möglichst die kontoführende Stelle, unver-
züglich zu benachrichtigen.

Soweit Bestätigungen der Bank von Aufträ-
gen oder Weisungen des Kunden abweichen, 
hat er dies unverzüglich zu beanstanden.

(6) Zahlungsverkehrsvordrucke für den beleg-
haften Zahlungsverkehr und Kommunikati-
onsmedien für die elektronische Datenverar-
beitung und -übermittlung im beleglosen 
Zahlungsverkehr

Für bestimmte Geschäfte, insbesondere für 
den Scheck- und Überweisungsverkehr, für 
Einzahlungen und Barabhebungen werden 
von der Bank Zahlungsverkehrsvordrucke be-
reitgestellt. Die Hinweise der Bank hierzu 
sind zu beachten.

Der Kunde hat beim Empfang von Zahlungs-
verkehrsvordrucken, mit denen über sein 
Konto/Depot verfügt werden kann, diese auf 
Vollständigkeit zu prüfen.

Der Kunde ist verpflichtet, Zahlungsverkehrs-
vordrucke, mit denen über sein Konto/Depot 
verfügt werden kann, mit besonderer Sorg-
falt aufzubewahren. Bei Abhandenkommen 
oder Missbrauch ist die Bank, und zwar mög-
lichst die kontoführende Stelle, unverzüglich 
zu verständigen. Unbrauchbar gewordene 
und bei Beendigung der Geschäftsbeziehung 
noch vorhandene Zahlungsverkehrsvordrucke 
zur Verfügung über das Konto/Depot sind 
unverzüglich zu vernichten oder auf Anfor-
derung der Bank entwertet zurückzusenden. 

Die Zahlungsverkehrsvordrucke sollen mit ur-
kundenechten Schreibstoffen ausgefüllt wer-
den. Die Bank ist nicht verpflichtet, beleg-
haft erteilte Aufträge und Schecks, die nicht 
mit urkundenechten Schreibstoffen ausge-
füllt und unterzeichnet sind, auszuführen.

Die Verwendung von Kommunikationsmedi-
en für die elektronische Datenverarbeitung 
und -übermittlung im beleglosen Zahlungs-
verkehr bedarf der Vereinbarung mit der 
Bank. Einzelheiten enthalten besondere Be-
dingungen.

Kosten

12. Zinsen, Entgelte und Auslagen

(1) Zinsen, Entgelte und Auslagen im Privat-
kundengeschäft

Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im 
Privatkundengeschäft üblichen Kredite und 
Leistungen ergibt sich aus dem „Preisaus-
hang – Regelsätze im standardisierten Privat-
kundengeschäft“ und ergänzend aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“. Wenn ein 
Kunde einen dort aufgeführten Kredit oder 
eine dort aufgeführte Leistung in Anspruch 
nimmt und dabei keine abweichende Verein-
barung getroffen wurde, gelten die zu die-
sem Zeitpunkt im Preisaushang oder Preis-
verzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte. 
Für die darin nicht aufgeführten Leistungen, 
die im Auftrag des Kunden oder in dessen 
mutmaßlichem Interesse erbracht werden 
und die, nach den Umständen zu urteilen, 
nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, 
kann die Bank die Höhe der Entgelte nach 
billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches) bestimmen.

(2) Zinsen, Entgelte und Auslagen außerhalb 
des Privatkundengeschäfts

Außerhalb des Privatkundengeschäfts be-
stimmt die Bank, wenn keine andere Verein-
barung getroffen ist, die Höhe von Zinsen 
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und Entgelten nach billigem Ermessen (§ 315 
des Bürgerlichen Gesetzbuches).

(3) Änderung von Zinsen und Entgelten

Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit 
einem veränderlichen Zinssatz erfolgt auf-
grund der jeweiligen Kreditvereinbarungen 
mit dem Kunden. Das Entgelt für Leistungen, 
die vom Kunden im Rahmen der Geschäfts-
verbindung typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommen werden (zum Beispiel 
Konto- und Depotführung), kann die Bank 
nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürger-
lichen Gesetzbuches) ändern.

(4) Kündigungsrecht des Kunden bei Erhö-
hungen von Zinsen und Entgelten

Die Bank wird dem Kunden Änderungen von 
Zinsen und Entgelten nach Absatz 3 mittei-
len. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, so-
fern nichts anderes vereinbart ist, die davon 
betroffene Geschäftsbeziehung innerhalb 
von sechs Wochen nach Bekanntgabe der 
Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. 
Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten 
Zinsen und Entgelte für die gekündigte Ge-
schäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt. Die 
Bank wird zur Abwicklung eine angemessene 
Frist einräumen.

(5) Auslagen

Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Ausla-
gen in Rechnung zu stellen, die anfallen, 
wenn die Bank in seinem Auftrag oder sei-
nem mutmaßlichen Interesse tätig wird (ins-
besondere für Telefonverbindungen, Porti) 
oder wenn Sicherheiten bestellt, verwaltet, 
freigegeben oder verwertet werden (insbe-
sondere Notarkosten, Lagergelder, Kosten 
der Bewachung von Sicherungsgut).

(6) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehens-
verträgen

Bei Kreditverträgen, die nach § 492 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches der Schriftform be-
dürfen, richten sich die Zinsen und die Kos
ten (Entgelte, Auslagen) nach den Angaben 
in der Vertragsurkunde. Fehlt die Angabe 
eines Zinssatzes, gilt der gesetzliche Zinssatz; 
nicht angegebene Kosten werden nicht ge-
schuldet (§ 494, Abs. 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches). Bei Überziehungskrediten nach 
§ 493 des Bürgerlichen Gesetzbuches richtet 
sich der maßgebliche Zinssatz nach dem 
Preisaushang und den Informationen, die die 
Bank dem Kunden übermittelt.

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank 
gegen den Kunden

13. Bestellung oder Verstärkung von  
Sicherheiten

(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von 
Sicherheiten

Die Bank kann für alle Ansprüche aus der 
bankmäßigen Geschäftsverbindung die Be-
stellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, 

und zwar auch dann, wenn die Ansprüche 
bedingt sind (zum Beispiel Aufwendungser-
satzanspruch wegen der Inanspruchnahme 
aus einer für den Kunden übernommenen 
Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber der 
Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten 
eines anderen Kunden der Bank übernom-
men (zum Beispiel als Bürge), so besteht für 
die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf 
die aus der Haftungsübernahme folgende 
Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(2) Veränderungen des Risikos

Hat die Bank bei der Entstehung von An-
sprüchen gegen den Kunden zunächst ganz 
oder teilweise davon abgesehen, die Bestel-
lung oder Verstärkung von Sicherheiten zu 
verlangen, kann sie auch später noch eine 
Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür 
ist jedoch, dass Umstände eintreten oder be-
kannt werden, die eine erhöhte Risikobewer-
tung der Ansprüche gegen den Kunden 
rechtfertigen. Dies kann insbesondere der 
Fall sein, wenn

• �sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Kunden nachteilig verändert haben oder 
sich zu verändern drohen oder

• �sich die vorhandenen Sicherheiten wert­
mäßig verschlechtert haben oder zu ver-
schlechtern drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht 
nicht, wenn ausdrücklich vereinbart ist, dass 
der Kunde keine oder ausschließlich im Ein-
zelnen benannte Sicherheiten zu bestellen 
hat. Bei Verbraucherdarlehensverträgen be-
steht ein Anspruch auf die Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit die 
Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben 
sind; wenn der Nettokreditbetrag 50.000 EUR 
übersteigt, besteht der Anspruch auf Bestel-
lung oder Verstärkung auch dann, wenn der 
Kreditvertrag keine oder keine abschließenden 
Angaben über Sicherheiten enthält.

(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Ver-
stärkung von Sicherheiten

Für die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten wird die Bank eine angemes-
sene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, 
von ihrem Recht zur fristlosen Kündigung 
nach Nr. 19, Absatz 3 dieser Geschäftsbedin-
gungen Gebrauch zu machen, falls der Kun-
de seiner Verpflichtung zur Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten nicht fristge-
recht nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf 
hinweisen.

14. Vereinbarung eines Pfandrechts zu-
gunsten der Bank

(1) Einigung über das Pfandrecht

Der Kunde und die Bank sind sich darüber 
einig, dass die Bank ein Pfandrecht an den 
Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen 
eine inländische Geschäftsstelle im bankmä-
ßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat 

oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt 
ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die 
dem Kunden gegen die Bank aus der bank-
mäßigen Geschäftsverbindung zustehen 
oder künftig zustehen werden (zum Beispiel 
Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Ansprüche

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller be-
stehenden, künftigen und bedingten An-
sprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen 
in- und ausländischen Geschäftsstellen aus 
der bankmäßigen Geschäftsverbindung ge-
gen den Kunden zustehen. Hat der Kunde 
gegenüber der Bank eine Haftung für Ver-
bindlichkeiten eines anderen Kunden der 
Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), 
so sichert das Pfandrecht die aus der Haf-
tungsübernahme folgende Schuld jedoch 
erst ab ihrer Fälligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht

Gelangen Gelder oder andere Werte mit der 
Maßgabe in die Verfügungsgewalt der Bank, 
dass sie nur für einen bestimmten Zweck 
verwendet werden dürfen (zum Beispiel Bar-
einzahlung zur Einlösung eines Wechsels), 
erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht 
auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von der 
Bank selbst ausgegebenen Aktien (eigene 
Aktien) und für die Wertpapiere, die die 
Bank im Ausland für den Kunden verwahrt. 
Außerdem erstreckt sich das Pfandrecht nicht 
auf die von der Bank selbst ausgegebenen 
eigenen Genussrechte/Genussscheine und 
nicht auf die verbrieften und nicht verbrief-
ten nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Bank.

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine

Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wert-
papiere, ist der Kunde nicht berechtigt, die 
Herausgabe der zu diesen Papieren gehören
den Zins- und Gewinnanteilscheine zu ver-
langen.

15. Sicherungsrechte bei Einzugspapie-
ren und diskontierten Wechseln

(1) Sicherungsübereignung

Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug ein-
gereichten Schecks und Wechseln im Zeit-
punkt der Einreichung Sicherungseigentum. 
An diskontierten Wechseln erwirbt die Bank 
im Zeitpunkt des Wechselankaufs uneinge-
schränktes Eigentum; belastet sie diskontierte 
Wechsel dem Konto/Depot zurück, so ver-
bleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen 
Wechseln.

(2) Sicherungsabtretung

Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks 
und Wechseln gehen auch die zugrunde lie-
genden Forderungen auf die Bank über; ein 
Forderungsübergang findet ferner statt, wenn 
andere Papiere zum Einzug eingereicht wer-
den (zum Beispiel Lastschriften, kaufmän-
nische Handelspapiere).
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(2) Kündigung unbefristeter Kredite

Kredite und Kreditzusagen, für die weder 
eine Laufzeit noch eine abweichende Kündi-
gungsregelung vereinbart ist, kann die Bank 
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist kündigen. Die Bank wird bei der Ausü-
bung dieses Kündigungsrechts auf die be-
rechtigten Belange des Kunden Rücksicht 
nehmen. 

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist

Eine fristlose Kündigung der gesamten Ge-
schäftsverbindung oder einzelner Geschäfts-
beziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt, der der Bank, auch unter an-
gemessener Berücksichtigung der berechtigten 
Belange des Kunden, deren Fortsetzung un
zumutbar werden lässt. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn der Kunde un-
richtige Angaben über seine Vermögensver-
hältnisse gemacht hat, die für die Entschei-
dung der Bank über eine Kreditgewährung 
oder über andere mit Risiken für die Bank ver-
bundene Geschäfte (zum Beispiel Aushändi-
gung einer Zahlungskarte) von erheblicher 
Bedeutung waren, oder wenn eine wesent-
liche Verschlechterung der Vermögensver-
hältnisse des Kunden oder der Werthaltigkeit 
einer Sicherheit eintritt oder einzutreten 
droht und dadurch die Rückzahlung des Dar-
lehens oder die Erfüllung einer sonstigen 
Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch 
unter Verwertung einer hierfür bestehenden 
Sicherheit – gefährdet ist. Die Bank darf auch 
fristlos kündigen, wenn der Kunde seiner 
Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung 
von Sicherheiten nach Nr. 13, Absatz 2 die-
ser Geschäftsbedingungen oder aufgrund 
einer sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb 
der von der Bank gesetzten angemessenen 
Frist nachkommt. Besteht der wichtige Grund 
in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, 
ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ab-
lauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder 
nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei 
denn, dies ist wegen der Besonderheiten des 
Einzelfalles (§ 323, Abs. 2 und 3 des Bürger-
lichen Gesetzbuches) entbehrlich.

(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensver-
trägen bei Verzug

Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonder-
regelungen für die Kündigung wegen Ver-
zugs mit der Rückzahlung eines Verbraucher-
darlehensvertrags vorsieht, kann die Bank nur 
nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(5) Abwicklung nach einer Kündigung

Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungs-
frist wird die Bank dem Kunden für die Ab-
wicklung (insbesondere für die Rückzahlung 
eines Kredits) eine angemessene Frist einräu-
men, soweit nicht eine sofortige Erledigung 
erforderlich ist (zum Beispiel bei der Kündi-
gung des Scheckvertrags die Rückgabe der 
Scheckvordrucke auf Anforderung der Bank).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere

Werden der Bank Einzugspapiere mit der 
Maßgabe eingereicht, dass ihr Gegenwert 
nur für einen bestimmten Zweck verwendet 
werden darf, erstrecken sich die Sicherungs-
übereignung und die Sicherungsabtretung 
nicht auf diese Papiere.

(4) Gesicherte Ansprüche der Bank

Das Sicherungseigentum und die Sicherungsab
tretung dienen der Sicherung aller Ansprüche, 
die der Bank gegen den Kunden bei Einrei-
chung von Einzugspapieren aus seinen Konto-
korrentkonten zustehen oder die infolge der 
Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspa-
piere oder diskontierter Wechsel entstehen. 
Auf Anforderung des Kunden nimmt die 
Bank eine Rückübertragung des Sicherungs-
eigentums an den Papieren und der auf sie 
übergegangenen Forderungen an den Kun-
den vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforde-
rung keine zu sichernden Ansprüche gegen 
den Kunden zustehen oder sie ihn über den 
Gegenwert der Papiere vor deren endgültiger 
Bezahlung nicht verfügen lässt.

16. Begrenzung des Besicherungsan-
spruchs und Freigabeverpflichtung

(1) Deckungsgrenze

Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten so lange 
geltend machen, bis der realisierbare Wert 
aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller 
Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäfts-
verbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

(2) Freigabe

Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten 
die Deckungsgrenze nicht nur vorüberge-
hend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen 
des Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl 
freizugeben, und zwar in Höhe des die De-
ckungsgrenze übersteigenden Betrags; sie 
wird bei der Auswahl der freizugebenden Si-
cherheiten auf die berechtigten Belange des 
Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, 
der für die Verbindlichkeiten des Kunden 
Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. 
In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflich-
tet, Aufträge des Kunden über die dem Pfand-
recht unterliegenden Werte auszuführen (zum 
Beispiel Verkauf von Wertpapieren, Auszah-
lung von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen

Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer 
Bewertungsmaßstab als der realisierbare 
Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze 
oder ist eine andere Grenze für die Freigabe 
von Sicherheiten vereinbart, so sind diese 
maßgeblich.

17. Verwertung von Sicherheiten

(1) Wahlrecht der Bank

Wenn die Bank verwertet, hat sie unter meh-
reren Sicherheiten die Wahl. Sie wird bei der 
Verwertung und bei der Auswahl der zu ver-
wertenden Sicherheiten auf die berechtigten 
Belange des Kunden und eines dritten Siche-
rungsgebers, der für die Verbindlichkeiten 
des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rück-
sicht nehmen.

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuer- 
recht

Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatz-
steuer unterliegt, wird die Bank dem Kunden 
über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die 
als Rechnung für die Lieferung der als Sicher-
heit dienenden Sache gilt und den Voraus-
setzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kündigung

18. Kündigungsrechte des Kunden

(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht

Der Kunde kann die gesamte Geschäftsver-
bindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen 
(zum Beispiel den Scheckvertrag), für die we-
der eine Laufzeit noch eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kün-
digen.

(2) Kündigung aus wichtigem Grund

Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit 
oder eine abweichende Kündigungsregelung 
vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur 
dann ausgesprochen werden, wenn hierfür 
ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem 
Kunden, auch unter angemessener Berück-
sichtigung der berechtigten Belange der Bank, 
unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbe-
ziehung fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte

Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unbe-
rührt.

19. Kündigungsrechte der Bank

(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist

Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbin-
dung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, 
für die weder eine Laufzeit noch eine abwei-
chende Kündigungsregelung vereinbart ist, 
jederzeit unter Einhaltung einer angemes-
senen Kündigungsfrist kündigen (zum Bei-
spiel den Scheckvertrag, der zur Nutzung 
von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der 
Bemessung der Kündigungsfrist wird die 
Bank auf die berechtigten Belange des Kun-
den Rücksicht nehmen. Für die Kündigung 
der Führung von laufenden Konten und De-
pots beträgt die Kündigungsfrist mindestens 
sechs Wochen.
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Schutz der Einlagen 

20. Einlagensicherungsfonds

(1) Schutzumfang

Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds 
des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. 
angeschlossen. Der Einlagensicherungsfonds 
sichert alle Verbindlichkeiten, die in der Bi-
lanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden“ auszuweisen sind. Hierzu zählen 
Sicht-, Termin- und Spareinlagen einschließ-
lich der auf den Namen lautenden Sparbriefe. 
Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt 
30 % des für die Einlagensicherung jeweils 
maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der 
Bank. Diese Sicherungsgrenze wird dem 
Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt 
gegeben. Sie kann auch im Internet unter 
www.bdb.de abgefragt werden.

(2) Ausnahmen vom Einlegerschutz

Nicht geschützt sind Forderungen, über die 
die Bank Inhaberpapiere ausgestellt hat, wie 
z. B. Inhaberschuldverschreibungen und In-
habereinlagezertifikate, sowie Verbindlich-
keiten gegenüber den Kreditinstituten.

(3) Ergänzende Geltung des Statuts des Ein-
lagensicherungsfonds

Wegen weiterer Einzelheiten des Sicherungs-
umfangs wird auf § 6 des Statuts des Einla-
gensicherungsfonds verwiesen, das auf Ver-
langen zur Verfügung gestellt wird.

(4) Forderungsübergang

Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein 
von ihm Beauftragter Zahlungen an einen 
Kunden leistet, gehen dessen Forderungen 
gegen die Bank in entsprechender Höhe mit 
allen Nebenrechten Zug um Zug auf den Ein-
lagensicherungsfonds über.

(5) Auskunftserteilung

Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungs
fonds oder einem von ihm Beauftragten alle 
in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen.

Fassung: 01.01.2005
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Besondere Bedingungen – Brokerage

Diese Besonderen Bedingungen gelten für 
den Kauf oder Verkauf sowie für die Verwah-
rung von Wertpapieren, und zwar auch 
dann, wenn die Rechte nicht in Urkunden 
verbrieft sind (nachstehend: „Wertpapiere“).

Anlagekonto

1. Funktionen des Anlagekontos

Der Kunde bekommt für die Verrechnung 
seiner Wertpapiergeschäfte zwingend ein 
Anlagekonto zugewiesen. Das Anlagekonto 
dient ausschließlich der Geldanlage in Wert-
papieren. Es dient insbesondere nicht der 
Teilnahme am Zahlungsverkehr oder am 
Lastschrifteinzugsverfahren. Es wird als Kon-
tokorrentkonto im Sinne des § 355 des Han-
delsgesetzbuches (Konten in laufender Rech-
nung) geführt.

2. Verfügungen und Einzahlungen

Über das Kontoguthaben kann lediglich 
durch Überweisung zugunsten des angege-
benen Referenzkontos verfügt werden. 
Schecks werden für das Anlagekonto nicht 
ausgegeben. Lastschriften sind grundsätzlich 
nicht zulasten des Anlagekontos zu ziehen. 
Gegebenenfalls ist die Bank berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, Lastschriften bei vorhan-
denem Guthaben im Einzelfall einzulösen. 
Ein Anspruch auf Barauszahlung besteht 
nicht. Bei Verfügungen über das Gesamtgut-
haben bleibt das Anlagekonto weiterhin be-
stehen, es sei denn, der Kunde wünscht aus-
drücklich eine Kontoauflösung. Einzahlungen 
auf das Anlagekonto sind in Form von Über-
weisungen sowie durch Bareinzahlungen 
möglich.

3. Konto auf Guthabenbasis; geduldete 
Überziehungen

Der Kunde darf nur im Rahmen seines Gutha-
bens auf dem Anlagekonto oder eines vorher 
eingeräumten Effektenlombardkredits Wert-
papierorders erteilen. Die Bank ist bei man-
gelndem Guthaben berechtigt, aber nicht ver-
pflichtet, Wertpapierorders auszuführen und 
dem Anlagekonto des Kunden zu belasten. 
Die Buchung derartiger Transaktionen führt 
auf dem Anlagekonto zu einer geduldeten 
Überziehung. 

Kommt es zu einer geduldeten Überziehung, 
ist der Kunde verpflichtet, das Konto unver-
züglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei 
Wochen, wieder auszugleichen bzw. die 
Überziehung in den  vereinbarten Überzie-
hungsrahmen zurückzuführen. Der Kunde  
hat darüber hinaus für den Zeitraum der  
geduldeten Überziehung die für geduldete 
Überziehungen geltenden Sollzinsen an die 
Postbank zu zahlen. 

Die Höhe des Sollzinssatzes für geduldete 
Überziehungen beträgt 12,75 % p. a. 

Der Sollzins für geduldete Überzeihungen 
wird ab dem Zeitpunkt der Überziehung bis 
zu dem Zeitpunkt berechnet, zu dem der 
Kunde sein Konto wieder ausgeglichen bzw. 
die Überziehung in den vertraglich vereinbar-
ten Rahmen zurückgeführt hat. Für die Zins-
berechnung legt die Postbank den Monat mit 
30 Tagen zugrunde. Die Zinsen für den Über-
ziehungskredit berechnet die Postbank viertel
jährlich nachträglich. Die angefallenen Zinsen 
werden jeweils mit dem nächsten Rechnungs-
abschluss (vierteljährlich) fällig, sie werden  
im Rechnungsabschluss ausgewiesen und 
dem laufenden Konto des Kunden belastet.

Änderungen des Sollzinssatzes für geduldete 
Überziehungen werden dem Kunden  von der 
Postbank spätestens zwei Monate vor dem vor
geschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwer-
dens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit der Postbank im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunika-
tionsweg vereinbart, können die Änderungen 
auch auf diesem Wege angeboten werden. 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, 
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen angezeigt hat. Auf diese  
Genehmigungswirkung wird ihn die Postbank 
in ihrem Angebot besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen der Soll-
zinsen für geduldete Überziehungen auf sei-
nem laufenden Konto angeboten, kann er 
dieses laufende Konto vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kün-
digen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn 
die Postbank in ihrem Angebot besonders 
hinweisen.

Die Postbank wird den Kunden in regelmä-
ßigen Zeitabständen über den jeweils aktu-
ellen Sollzinssatz für geduldete Überziehun
gen informieren. Diese Information kann auf 
dem Kontoauszug oder dem Rechnungsab-
schluss für das Konto erfolgen.

Sofern die Bank den Auftrag des Kunden 
ganz oder teilweise nicht ausführt, wird sie 
den Kunden hiervon unverzüglich unterrich-
ten. Die Bank ist berechtigt, Depotbestände 
des Kunden zu verkaufen, sofern dieser unter 
angemessener Fristsetzung die Überziehung 
des Kontos nicht zurückführt. 

4. Überziehung bei unlimitierten Kauf-
aufträgen

Bei einem unlimitierten Kaufauftrag kann 
aufgrund von Kursschwankungen von vorn-
herein nicht beurteilt werden, ob das Gutha-
ben des Kunden auf dem Anlagekonto oder 
der eingeräumte Kredit zur Ausführung des 
Auftrags ausreichen. Die Bank ist deshalb 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, unlimi-
tierte Kaufaufträge auszuführen. Führt die 
Bank den Auftrag ganz oder teilweise nicht 
aus, so wird sie den Kunden unverzüglich 
unterrichten. Für die bei Ausführung des 
Auftrages sich eventuell ergebende Überzie-
hung des Anlagekontos gilt das unter Nr. 3 
dieser Geschäftsbedingungen Gesagte.

5. Verzinsung von Guthaben

Für die Verzinsung des Guthabens auf dem 
Anlagekonto gelten die im jeweils gültigen 
Preisverzeichnis angegebenen Zinsen. Ände-
rungen des Zinssatzes werden ohne schrift-
liche Mitteilung wirksam. Die Zinsen werden 
vierteljährlich am Ende des Quartals berech-
net und dem Anlagekonto gutgeschrieben.

Geschäfte in Wertpapieren

6. Formen des Wertpapiergeschäfts

(1) Kommissions-/Festpreisgeschäfte 

Bank und Kunde schließen Wertpapierqe-
schäfte in Form von Kommissionsgeschäften 
(2) oder Festpreisgeschäften (3) ab.

(2) Kommissionsgeschäfte

Führt die Bank Aufträge ihres Kunden zum 
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren als 
Kommissionärin aus, schließt sie für Rech-
nung des Kunden mit einem anderen Markt-
teilnehmer oder einer zentralen Gegenpartei 
ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausfüh-
rungsgeschäft) ab oder sie beauftragt einen 
anderen Kommissionär (Zwischenkommissio-
när), ein Ausführungsgeschäft abzuschlie-
ßen. Im Rahmen des elektronischen Handels 
an einer Börse können die Bank oder der 
Zwischenkommissionär den Auftrag des 
Kunden auch gegen die Bank oder den Zwi-
schenkommissionär unmittelbar ausgeführt 
werden, wenn die Bedingungen des Börsen-
handels dies zulassen.

(3) Festpreisgeschäfte

Vereinbaren Bank und Kunde miteinander 
für das einzelne Geschäft einen festen oder 
bestimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), so 
kommt ein Kaufvertrag zustande; dement-
sprechend übernimmt die Bank vom Kunden 
die Wertpapiere als Käuferin, oder sie liefert 
die Wertpapiere an ihn als Verkäuferin. Die 
Bank berechnet dem Kunden den vereinbar-
ten Preis, bei verzinslichen Schuldverschrei-
bungen zuzüglich aufgelaufener Zinsen 
(Stückzinsen). 
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(4) Ausführung von Aufträgen zum Kauf 
oder Verkauf von Investmentfondsanteilen 

Maßgebend für das Handelsdatum sind die 
Bedingungen der für den jeweiligen Invest-
mentfonds verantwortlichen Kapitalanlage-
gesellschaft.

7. Ausführungsgrundsätze für Wertpa-
piergeschäfte

Die Bank führt Wertpapiergeschäfte nach ih-
ren jeweils geltenden Ausführungsgrundsät-
zen aus. Die Ausführungsgrundsätze sind 
Bestandteil der Sonderbedingungen. Die Bank 
ist berechtigt, die Ausführungsgrundsätze 
entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vor-
gaben zu ändern. Über die Änderungen der 
Ausführungsgrundsätze wird die Bank den 
Kunden jeweils informieren.

Besondere Regelungen für das Kommis-
sionsgeschäft

8. Usancen/Unterrichtung/Preis

(1) Geltung von Rechtsvorschriften

Usancen/Geschäftsbedingungen  
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den 
für den Wertpapierhandel am Ausführungs-
platz geltenden Rechtsvorschriften und Ge-
schäftsbedingungen (Usancen); daneben 
gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingun
gen des Vertragspartners der Bank.

(2) Unterrichtung

Über die Ausführung des Auftrags wird die 
Bank den Kunden unverzüglich unterrichten. 
Wurde der Auftrag des Kunden im elektro-
nischen Handel an einer Börse gegen die 
Bank oder den Zwischenkommissionär un-
mittelbar ausgeführt, bedarf es keiner ge-
sonderten Benachrichtigung.

(3) Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/
Auslagen

Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden 
den Preis des Ausführungsgeschäfts ab; sie 
ist berechtigt, ihr Entgelt und ihre Auslagen 
einschließlich fremder Kosten in Rechnung 
zu stellen.

9. Erfordernis eines ausreichenden Konto-
guthabens/Depotbestandes

Die Bank ist zur Ausführung von Aufträgen 
oder zur Ausübung von Bezugsrechten nur 
insoweit verpflichtet, als das Guthaben des 
Kunden, ein für Wertpapiergeschäfte nutz-
barer Kredit oder der Depotbestand des Kun-
den zur Ausführung ausreichen. Führt die 
Bank den Auftrag ganz oder teilweise nicht 
aus, so wird sie den Kunden unverzüglich 
unterrichten.

10. Festsetzung von Preisgrenzen

Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung 
von Aufträgen Preisgrenzen für das Ausfüh-

rungsgeschäft vorgeben (preislich limitierte 
Aufträge). Preislich limitierte Aufträge zum 
Kauf oder Verkauf von Investmentfondsan-
teilen im außerbörslichen Handel kann der 
Kunde nicht erteilen.

11. Gültigkeitsdauer von Kundenauf
trägen

Der Kunde bestimmt die Gültigkeitsdauer 
eines Auftrags zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren durch Angabe eines Datums 
für jedes Einzelgeschäft individuell. Aufträge, 
die den außerbörslichen Handel mit Invest-
mentfonds betreffen, sind immer bis Ultimo 
des nächsten Monats gültig.

12. Aufträge zum Kauf oder Verkauf von 
Bezugsrechten

Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder 
Verkauf von Bezugsrechten sind für die Dau-
er des Bezugsrechtshandels gültig. Preislich 
limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf 
von Bezugsrechten erlöschen mit Ablauf des 
vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels. 
Die Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum 
Kauf oder Verkauf ausländischer Bezugs-
rechte bestimmt sich nach den maßgeblichen 
ausländischen Usancen. Für die Behandlung 
von Bezugsrechten, die am letzten Tag des 
Bezugsrechtshandels zum Depotbestand des 
Kunden gehören, gilt Nr. 21, Absatz 1.

13. Erlöschen laufender Aufträge

(1) Dividendenzahlungen, sonstige Ausschüt
tungen, Einräumung von Bezugsrechten, 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 

Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder 
Verkauf von Aktien an inländischen Ausfüh-
rungsplätzen erlöschen bei Dividendenzah-
lung, sonstigen Ausschüttungen, der Einräu-
mung von Bezugsrechten oder einer Kapital
erhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit Ab-
lauf des Handelstages, an dem die Aktien 
letztmalig einschließlich der vorgenannten 
Rechte gehandelt werden, sofern die jewei-
ligen Regelungen des Ausführungsplatzes 
ein Erlöschen vorsehen. Bei Veränderung der 
Einzahlungsquote teileingezahlter Aktien 
oder des Nennwertes von Aktien und im Fal-
le des Aktiensplittings erlöschen preislich li-
mitierte Aufträge mit Ablauf des Handels-
tages vor dem Tag, an dem die Aktien mit er-
höhter Einzahlungsquote bzw. mit dem ver-
änderten Nennwert bzw. gesplittet notiert 
werden. 

(2) Kursaussetzung

Wenn an einem inländischen Ausführungs-
platz die Preisfeststellung wegen besonderer 
Umstände im Bereich des Emittenten unter-
bleibt (Kursaussetzung), erlöschen sämtliche 
an diesem Ausführungsplatz auszuführen-
den Kundenaufträge für die betreffenden 
Wertpapiere, sofern die Bedingungen des 
Ausführungsplatzes dies vorsehen. 

(3) Ausführung von Kundenaufträgen an aus-
ländischen Ausführungsplätzen

Bei der Ausführung von Kundenaufträgen an 
ausländischen Ausführungsplätzen gelten in-
soweit die Usancen der ausländischen Aus-
führungsplätze.

(4) Benachrichtigung

Von dem Erlöschen eines Kundenauftrags 
wird die Bank den Kunden unverzüglich be-
nachrichtigen.

14. Haftung der Bank bei Kommissions-
geschäften

Die Bank haftet für die ordnungsgemäße Er-
füllung des Ausführungsgeschäfts durch ih-
ren Vertragspartner oder den Vertragspart-
ner des Zwischenkommissionärs. Bis zum 
Abschluss eines Ausführungsgeschäfts haf-
tet die Bank bei der Beauftragung eines Zwi-
schenkommissionärs nur für dessen sorgfäl-
tige Auswahl und Unterweisung. 

Erfüllung der Wertpapiergeschäfte

15. Erfüllung im Inland als Regelfall

Die Bank erfüllt Wertpapiergeschäfte im In-
land, soweit nicht die nachfolgenden Bedin-
gungen oder eine anderweitige Vereinba-
rung die Anschaffung im Ausland vorsehen.

16. Anschaffung im Inland

Bei der Erfüllung im Inland verschafft die 
Bank dem Kunden, sofern die Wertpapiere 
zur Girosammelverwahrung bei der deut-
schen Wertpapiersammelbank (Clearstream 
Banking AG) zugelassen sind, Miteigentum 
an diesem Sammelbestand – Girosammel-
Depotgutschrift (GS-Gutschrift). Soweit 
Wertpapiere nicht zur Girosammelverwah-
rung zugelassen sind, wird dem Kunden Al-
leineigentum an Wertpapieren verschafft. 
Diese Wertpapiere verwahrt die Bank für den 
Kunden gesondert von ihren eigenen Be-
ständen und von denen Dritter (Streifband-
verwahrung).

17. Anschaffung im Ausland

(1) Anschaffungsvereinbarung

Die Bank schafft Wertpapiere im Ausland an, 
wenn sie als Kommissionärin Kaufaufträge in 
in- oder ausländischen Wertpapieren im Aus-
land ausführt, oder dem Kunden im Wege 
eines Festpreisgeschäftes ausländische Wert-
papiere verkauft, die im Inland weder börs
lich noch außerbörslich gehandelt werden, 
oder wenn sie als Kommissionärin Kaufauf-
träge in ausländischen Wertpapieren aus-
führt oder dem Kunden ausländische Wert-
papiere im Wege eines Festpreisgeschäftes 
verkauft, die zwar im Inland börslich oder 
außerbörslich gehandelt, üblicherweise aber 
im Ausland angeschafft werden.
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(2) Einschaltung von Zwischenverwahrern

Die Bank wird die im Ausland angeschafften 
Wertpapiere im Ausland verwahren lassen. 
Hiermit wird sie einen anderen in- oder aus-
ländischen Verwahrer (z  B. Clearstream Ban-
king AG) beauftragen oder eine eigene aus-
ländische Geschäftsstelle damit betrauen. 
Die Verwahrung der Wertpapiere unterliegt 
den Rechtsvorschriften und Usancen des 
Verwahrungsortes und den für den oder die 
ausländischen Verwahrer geltenden Allge-
meinen Geschäftsbedingungen.

(3) Gutschrift in Wertpapierrechnung

Die Bank wird sich nach pflichtgemäßem Er-
messen unter Wahrung der Interessen des 
Kunden das Eigentum oder Miteigentum an 
den Wertpapieren oder eine andere im La-
gerland übliche, gleichwertige Rechtsstel-
lung verschaffen und diese Rechtsstellung 
treuhänderisch für den Kunden halten. Hie-
rüber erteilt sie dem Kunden Gutschrift in 
Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter 
Angabe des ausländischen Staates, in dem 
sich die Wertpapiere befinden (Lagerland).

(4) Deckungsbestand

Die Bank braucht die Auslieferungsansprü-
che des Kunden aus der ihm erteilten WR-
Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland 
unterhaltenen Deckungsbestand zu erfüllen. 
Der Deckungsbestand besteht aus den im 
Lagerland für die Kunden und für die Bank 
verwahrten Wertpapieren derselben Gat-
tung. Ein Kunde, dem eine WR-Gutschrift er-
teilt worden ist, trägt daher anteilig alle wirt-
schaftlichen und rechtlichen Nachteile und 
Schäden, die den Deckungsbestand als Folge 
von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und 
Naturereignissen oder durch sonstige von 
der Bank nicht zu vertretende Zugriffe Drit-
ter im Ausland oder im Zusammenhang mit 
Verfügungen von hoher Hand des In- oder 
Auslands treffen sollten.

(5) Behandlung der Gegenleistung

Hat ein Kunde nach dem Absatz (4) Nach-
teile und Schäden am Deckungsbestand zu 
tragen, so ist die Bank nicht verpflichtet, dem 
Kunden den Kaufpreis zurückzuerstatten. 

Die Dienstleistungen im Rahmen der 
Verwahrung

18. Verwahrung

Eine effektive Einlieferung von Wertpapieren 
bei der Bank ist nicht möglich.

19. Depotauszug

Die Bank erteilt mindestens einmal jährlich 
einen Depotauszug.

20. Einlösung von Wertpapieren/Bogen
erneuerungen

(1) lnlandsverwahrte Wertpapiere

Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt 
die Bank für die Einlösung von Zins-, Ge-
winnanteil- und Ertragscheinen sowie von 
rückzahlbaren Wertpapieren bei deren Fällig-
keit. Der Gegenwert von Zins-, Gewinnan-
teil- und Ertragscheinen sowie von fälligen 
Wertpapieren jeder Art wird unter dem Vor-
behalt gutgeschrieben, dass die Bank den 
Betrag erhält, und zwar auch dann, wenn 
die Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. 
Die Bank besorgt neue Zins-, Gewinnanteil- 
und Ertragscheinbogen (Bogenerneuerung).

(2) Auslandsverwahrte Wertpapiere

Diese Pflichten obliegen bei im Ausland ver-
wahrten Wertpapieren dem ausländischen 
Verwahrer.

(3) Auslosung und Kündigung von Schuld-
verschreibungen

Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibun
gen überwacht die Bank den Zeitpunkt der 
Rückzahlung infolge Auslosung und Kündi-
gung anhand der Veröffentlichung in den 
„Wertpapier-Mitteilungen“. Bei einer Auslo-
sung von im Ausland verwahrten rückzahl-
baren Schuldverschreibungen, die anhand 
deren Urkundennummern erfolgt (Nummern-
auslosung), wird die Bank nach ihrer Wahl den 
Kunden für die ihnen in Wertpapierrechnung 
gutgeschriebenen Wertpapiere entweder Ur-
kundennummern für die Auslosungszwecke 
zuordnen oder in einer internen Auslosung 
die Aufteilung des auf den Deckungsbestand 
entfallenden Betrages auf die Kunden vor-
nehmen. Diese interne Auslosung wird unter 
Aufsicht einer neutralen Prüfungsstelle vor-
genommen; sie kann stattdessen unter Ein-
satz einer elektronischen Datenverarbeitungs-
anlage durchgeführt werden, sofern eine 
neutrale Auslosung gewährleistet ist.

(4) Einlösung in fremder Währung

Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertrag-
scheine sowie fällige Wertpapiere in auslän-
discher Währung eingelöst, wird die Bank 
dem Kunden hierüber eine Gutschrift in Euro 
erteilen, soweit nicht etwas anderes verein-
bart ist.

21. Behandlung von Bezugsrechten/Op-
tionsscheinen/Wandelschuldverschrei-
bungen

(1) Bezugsrechte

Über die Einräumung von Bezugsrechten 
wird die Bank den Kunden benachrichtigen, 
wenn hierüber eine Bekanntmachung in den 
„Wertpapier-Mitteilungen“ erschienen ist. 
Soweit die Bank bis zum Ablauf des vorletz-
ten Tages des Bezugsrechtshandels keine an-
dere Weisung des Kunden erhalten hat, wird 
sie sämtliche zum Depotbestand des Kunden 
gehörenden inländischen Bezugsrechte bes

tens verkaufen; ausländische Bezugsrechte 
darf die Bank gemäß den im Ausland gelten
den Usancen bestens verwerten lassen.

(2) Options- und Wandlungsrechte

Über den Verfall von Rechten aus Options-
scheinen oder Wandlungsrechten aus Wan-
delschuldverschreibungen wird die Bank den 
Kunden mit der Bitte um Weisung benach-
richtigen, wenn auf den Verfalltag in den 
„Wertpapier-Mitteilungen“ hingewiesen 
worden ist.

22. Weitergabe von Nachrichten

Werden in den „Wertpapier-Mitteilungen“ 
Informationen veröffentlicht, die die Wert
papiere des Kunden betreffen, oder werden 
der Bank solche Informationen vom Emitten
ten oder von ihrem ausländischen Verwah-
rer/Zwischenverwahrer übermittelt, so wird 
die Bank dem Kunden diese Informationen 
zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf die 
Rechtsposition des Kunden erheblich auswir-
ken können und die Benachrichtigung des 
Kunden zur Wahrung seiner Interessen erfor-
derlich ist. So wird sie insbesondere Informa-
tionen über 

• �gesetzliche Abfindungs- und Umtauschan-
gebote, 

• freiwillige Kauf- und Umtauschangebote,

• Sanierungsverfahren

zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung 
des Kunden kann unterbleiben, wenn die In-
formation bei der Bank nicht rechtzeitig ein-
gegangen ist oder die vom Kunden zu er-
greifenden Maßnahmen wirtschaftlich nicht 
zu vertreten sind, weil die anfallenden Kosten 
in einem Missverhältnis zu den möglichen 
Ansprüchen des Kunden stehen. Hat der 
Kunde seine Versandanschrift im Ausland, 
kann es durch Postlaufzeiten zu Verzögerun
gen bei der Weitergabe der Nachrichten 
kommen.

23. Prüfungspflicht der Bank

Die Bank prüft anhand der Bekanntmachun
gen in den „Wertpapier-Mitteilungen“ ein-
malig bei der Einlieferung von Wertpapierur-
kunden, ob diese von Verlustmeldungen 
(Opposition), Zahlungssperren und derglei-
chen betroffen sind. Die Überprüfung auf 
Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung 
von Wertpapierurkunden erfolgt auch nach 
Einlieferung.

24. Umtausch sowie Ausbuchung und 
Vernichtung von Urkunden

(1) Urkundenumtausch

Die Bank darf ohne vorherige Benachrichti-
gung des Kunden einer in den „Wertpapier-
Mitteilungen“ bekannt gemachten Auffor-
derung zur Einreichung von Wertpapierur-
kunden Folge leisten, wenn diese Einreichung 
offensichtlich im Kundeninteresse liegt und 
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damit auch keine Anlageentscheidung ver-
bunden ist (wie zum Beispiel nach der Fusion 
der Emittentin mit einer anderen Gesell-
schaft oder bei inhaltlicher Unrichtigkeit der 
Wertpapierurkunden). Der Kunde wird hierü-
ber unterrichtet.

(2) Ausbuchung und Vernichtung nach Ver-
lust der Wertpapiereigenschaft 

Verlieren die für den Kunden verwahrten 
Wertpapierurkunden ihre Wertpapiereigen-
schaft durch Erlöschen der darin verbrieften 
Rechte, so können sie zum Zwecke der Ver-
nichtung aus dem Depot des Kunden ausge-
bucht werden. Der Kunde wird hierüber un-
terrichtet. Eine Auslieferung ist nicht mög-
lich.

25. Haftung

(1) Inlandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Wertpapieren im In-
land haftet die Bank für jedes Verschulden 
ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. 
Soweit dem Kunden eine GS-Gutschrift erteilt 
wird, haftet die Bank auch für die Erfüllung 
der Pflichten der Clearstream Banking AG.

(2) Auslandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Wertpapieren im 
Ausland beschränkt sich die Haftung der 
Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung des von ihr beauftragten auslän-
dischen Verwahrers oder Zwischenverwah-
rers. Bei einer Zwischenverwahrung durch 
die Deutsche Börse Clearing AG oder einen 
anderen inländischen Zwischenverwahrer 
haftet die Bank für deren Verschulden.

(3) Informationen von Dritten

Die Bank übernimmt trotz sorgfältiger Be-
schaffung und Bereitstellung keine Haftung 
für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Ge-
nauigkeit der bereitgehaltenen und an den 
Kunden weitergeleiteten Börsen- und Wirt-
schaftsinformationen, Kurse, Indizes, Preise, 
Nachrichten, allgemeinen Marktdaten und 
sonstigen zugänglichen und darauf basie-
renden Erklärungen gegenüber dem Kunden.

26. Sonstiges

(1) Auskunftsersuchen

Ausländische Wertpapiere, die im Ausland 
angeschafft oder veräußert werden oder die 
ein Kunde von der Bank im Inland oder im 
Ausland verwahren lässt, unterliegen regel-
mäßig einer ausländischen Rechtsordnung. 
Rechte und Pflichten der Bank oder des Kun-
den bestimmen sich daher auch nach dieser 
Rechtsordnung, die auch die Offenlegung 
des Namens des Kunden vorsehen kann. Die 
Bank wird entsprechende Auskünfte an aus-
ländische Stellen erteilen, soweit sie hierzu 
verpflichtet ist; sie wird den Kunden hierü-
ber benachrichtigen.

(2) Überträge/Auslieferung

Diese besonderen Bedingungen gelten auch, 
wenn der Kunde Depotguthaben von einem 
anderen Verwahrer übertragen lässt. Verlangt 
der Kunde die Verwahrung im Ausland, wird 
ihm eine WR-Gutschrift nach Maßgabe die-
ser besonderen Bedingungen erteilt. Verfü-
gungen über den Depotbestand können aus-
schließlich in Form von Depotüberträgen zu-
gunsten des der Bank anzugebenden Auslie-
ferungsdepots erfolgen. Eine effektive Ein-  
oder Auslieferung von Wertpapieren bei der 
Bank ist nicht möglich.

(3) Preise

Die Preise ergeben sich aus dem jeweils gül-
tigen Preisverzeichnis und werden bei Fällig-
keit belastet. 

Besondere Bedingungen für den außer-
börslichen Handel 

27. Leistungsangebot 

Der Kunde kann der Bank Aufträge zum 
Kauf und Verkauf von ausgewählten Wert-
papieren im außerbörslichen Handel erteilen. 
Die Bank führt die Aufträge des Kunden als 
Kommissionärin aus. Die für die jeweiligen 
Wertpapiere zur Verfügung stehenden Han-
delspartner werden dem Kunden genannt. 
Der Kunde wählt den Handelspartner aus, 
mit dem das Ausführungsgeschäft abge-
schlossen werden soll, und beauftragt die 
Bank, das Geschäft in eigenem Namen für 
seine Rechnung abzuschließen. Eine Anlage-
beratung durch die Bank findet nicht statt.

28. Mistrade-Regelung

(1) Kommissionsaufträge

Zur Ausführung der von dem Kunden erteil-
ten Kommissionsaufträge nutzt die Bank die 
von den Handelspartnern oder dritter Seite 
zur Verfügung gestellten elektronischen 
Handelssysteme. Die in diesem Zusammen-
hang abgeschlossenen Rahmenverträge zum 
außerbörslichen Handel sehen eine Rückab-
wicklungsmöglichkeit für den Fall der Bildung 
nicht marktgerechter Preise vor. Hat danach 
der Handelspartner dem Geschäft aufgrund 
einer technisch begründeten Fehlfunktion 
des Handelssystems oder aufgrund eines Be-
dienungsfehlers irrtümlich einen falschen 
Kurs zugrunde gelegt, der erheblich und of-
fenkundig von dem zum Zeitpunkt des Zu-
standekommens des Geschäfts marktadäqua-
ten Preis – dem Referenzpreis – abweicht 
(Mistrade), so steht dem Handelspartner ge-
genüber der Bank ein vertragliches Rück-
trittsrecht/Aufhebungsrecht zu. In diesem 
Fall ist auch die Bank berechtigt, von dem 
Vertrag mit dem Kunden zurückzutreten. 
Weitergehende Ansprüche des Kunden ge-
gen die Bank oder gegen deren Handelspart-
ner aus Anlass einer solchen Rückabwick-
lung bestehen nicht.

(2) Festpreisgeschäft

Hat die Bank im Rahmen eines Festpreisge-
schäfts dem Geschäft aufgrund einer tech-
nisch begründeten Fehlfunktion des Handels-
systems oder aufgrund eines Bedienungsfeh-
lers irrtümlich einen falschen Kurs zugrunde 
gelegt, der erheblich und offenkundig von 
dem zum Zeitpunkt des Zustandekommens 
des Geschäfts marktadäquaten Preis – dem 
Referenzpreis – abweicht (Mistrade), so steht 
der Bank gegenüber dem Kunden ein vertrag-
liches Rücktrittsrecht/Aufhebungsrecht zu.

Weitergehende Ansprüche des Kunden ge-
gen die Bank aus Anlass einer solchen Rück-
abwicklung bestehen nicht.

29. Benennung des Handelspartners/
Kursanfrage

Die für die jeweiligen Wertpapiere zur Verfü-
gung stehenden Handelspartner werden dem 
Kunden auf dem elektronischen Orderfor-
mular angezeigt. Der Kunde benennt den 
Handelspartner, mit dem die Bank das Aus-
führungsgeschäft abschließen soll. Durch 
Ausfüllen und Absenden (Freigabe) eines 
elektronischen Orderformulars beauftragt 
der Kunde die Bank, zu den in dem Order-
formular genannten Konditionen ein Aus-
führungsgeschäft mit dem in dem Orderfor-
mular angezeigten Handelspartner zu täti-
gen. Die im elektronischen Orderformular 
bereitgestellten Möglichkeiten zur Kursab-
frage dürfen nur im Rahmen einer beabsich-
tigten Auftragserteilung genutzt werden; sie 
dürfen nicht als Kurs-Informationssystem 
missbraucht werden.

30. Kein Anspruch des Kunden auf 
außerbörslichen Handel

Die Bank kann den außerbörslichen Handel 
jederzeit modifizieren, weiterentwickeln oder 
nach freiem Ermessen den Zugang des Kun-
den zum außerbörslichen Handel vorüberge-
hend oder gänzlich unterbinden. Ein An-
spruch des Kunden auf Zugang zum außer-
börslichen Handel besteht nicht. Sofern aus 
technischen Gründen ein außerbörslicher 
Handel nicht möglich ist, kann der Kunde 
seine Aufträge zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren über die Börse leiten.

Stand: 11.06.2010
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Besondere Bedingungen – Postbank  
Online-Banking mit PIN und TAN 

1. Teilnahme

Der Kunde kann das Postbank Online-Ban-
king in dem von der kontoführenden Stelle 
der Bank angebotenen Umfang in Anspruch 
nehmen, wenn er von der Bank eine persön-
liche Identifikationsnummer (PIN) und gege-
benenfalls Transaktionsnummern (TAN) er-
halten hat.

2. Persönliche Identifikationsnummer 
(PIN), Verwendung der Transaktionsnum-
mer (TAN) und Bedienungshilfe

(1) Die von der Bank mitgeteilte PIN hat der 
Kunde nach Erhalt unverzüglich zu ändern. 
Darüber hinaus ist der Kunde berechtigt, sei-
ne PIN unter Verwendung der TAN jederzeit 
zu ändern. Bei Änderung der PIN wird seine 
bisherige PIN ungültig.

(2) Der Kunde hat Zugang zum Postbank On-
line-Banking, wenn er zuvor seine Konto-
nummer und seine PIN eingegeben hat. In 
den von der Bank im Einzelnen angegebenen 
Fällen hat der Kunde jeweils zusätzlich eine 
TAN einzugeben. Eine TAN kann nicht mehr 
verwendet werden, sobald der Kunde sie zur 
Übermittlung an die Bank freigegeben hat.

(3) Die Bank stellt dem Kunden eine Bedie-
nungsanleitung mit Erläuterung der Nut-
zungsmöglichkeiten und wichtigen Hinwei-
sen zur Verfügung. Der Kunde hat die Bedie-
nungsanleitung und die ihm während des 
Online-Kontaktes angezeigte Benutzerfüh-
rung zu beachten.

(4) Der Kunde ist verpflichtet, die technische 
Verbindung zum Postbank Online-Banking 
nur über die von der Bank gesondert mitge-
teilten Online-Banking-Zugangskanäle her-
zustellen.

3. Auftragserteilung und Freigabe von 
Erklärungen

(1) Erklärungen des Kunden (zum Beispiel 
Überweisungsaufträge oder Kontostandsab-
fragen) sind abgegeben, wenn er sie zur 
Übermittlung abschließend freigegeben hat. 
Bei Vorgängen, die der Eingabe einer TAN 
bedürfen, ist die Freigabe der TAN maßge-
bend.

(2) Der Kunde hat alle von ihm eingegebenen 
Daten auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu 
überprüfen. Insbesondere sind die Bankleit-
zahl des endbegünstigten Kreditinstituts/der 
Zahlstelle sowie die Kontonummer des Emp-
fängers/Zahlungspflichtigen zutreffend an-
zugeben.

(3) Sofern die Bank für Verfügungen im  
Postbank Online-Banking eine Betrags- und/ 
oder Stückzahlbegrenzung vorsieht, infor-
miert sie den Kunden hierüber.

4. Auftragsbearbeitung

Mittels Postbank Online-Banking erteilte 
Aufträge werden von der Bank im Rahmen 
des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes bear-
beitet.

5. Rückruf und Änderung von Aufträgen

Der Rückruf oder die Änderung von Aufträ-
gen kann nur außerhalb des Postbank On-
line-Banking erfolgen, es sei denn, die Bank 
sieht eine solche Möglichkeit innerhalb des 
Postbank Online-Banking ausdrücklich vor. 
Die Bank kann einen Rückruf oder eine Än-
derung nur beachten, wenn ihr diese Nach-
richt so rechtzeitig zugeht, dass ihre Berück-
sichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen 
Arbeitsablaufs möglich ist.

6. Finanzielle Nutzungsgrenze

Der Kunde darf Verfügungen nur im Rahmen 
des Kontoguthabens oder eines vorher für das 
Konto eingeräumten Kredites vornehmen. 
Auch wenn der Kunde diese Nutzungsgrenze 
bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die 
Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendun
gen zu verlangen, die aus der Nutzung des 
Postbank Online-Banking entstehen. Die  
Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto 
führt lediglich zu einer geduldeten Kontoüber-
ziehung; die Bank ist berechtigt, in diesem 
Fall den höheren Zinssatz für geduldete Konto-
überziehungen zu verlangen.

7. Postbank Online-Kontoauszug

(1) Die Bank stellt den papierhaften Konto-
auszug auf Wunsch des Kunden für einen 
Zeitraum von jeweils zwölf Monaten elektro-
nisch abrufbar zur Verfügung (Online-Konto-
auszug). Der Online-Kontoauszug wird mo-
natlich erstellt.

(2) Für Teilnehmer am Verfahren „Online-
Kontoauszug” entfällt die Zusendung des 
papierhaften Kontoauszuges. Die Bank wird 
dem Kunden sämtliche Nachrichten, die sie 
durch den papierhaften Kontoauszug zu 
übermitteln pflegt (z. B. die Benachrichtigung 
über die Nichteinlösung einer Einzugser-
mächtigungs-Lastschrift), durch einen On-
line-Kontoauszug zur Verfügung stellen.

(3) Online-Kontoauszüge, die der Kunde in-
nerhalb von 42 Tagen, nachdem sie von der 
Bank abrufbar zur Verfügung gestellt worden 
sind, nicht abruft, übermittelt die Bank dem 
Kunden entgeltpflichtig papierhaft.

8. Geheimhaltung der PIN und der TAN

(1) Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, 
dass keine andere Person Kenntnis von der 
PIN und den TAN erlangt. Jede Person, die 
die PIN und – falls erforderlich – eine TAN 
kennt, hat die Möglichkeit, das Postbank 
Online-Banking-Leistungsangebot zu nutzen. 
Insbesondere Folgendes ist zur Geheimhal-
tung der PIN und TAN zu beachten:

• �PIN und TAN dürfen nicht elektronisch ge-
speichert oder in anderer Form notiert wer-
den,

• �die dem Kunden zur Verfügung gestellte 
TAN-Liste ist sicher zu verwahren,

• �bei Eingabe der PIN und TAN ist sicherzu-
stellen, dass Dritte diese nicht ausspähen 
können.

(2) Stellt der Kunde fest, dass eine andere 
Person von seiner PIN oder von einer TAN 
oder von beiden Kenntnis erhalten hat oder 
besteht zumindest der Verdacht einer derar-
tigen Kenntnisnahme, so ist der Kunde ver-
pflichtet, unverzüglich seine PIN zu ändern 
bzw. die noch nicht verbrauchten TAN zu 
sperren. Sofern ihm dies nicht möglich ist, 
hat er die Bank, und zwar möglichst die kon-
toführende Stelle, unverzüglich zu benach-
richtigen. In diesem Fall wird die Bank den 
Online-Banking-Zugang zum Konto sperren. 
Die Bank haftet ab dem Zugang der Sperr-
nachricht für alle Schäden, die aus einer 
Nichtbeachtung der Sperre entstehen. 

9. Sperre des Postbank Online-Banking

(1) Wird dreimal hintereinander eine falsche 
PIN eingegeben, so sperrt die Bank den On-
line-Banking-Zugang zum Konto. Der Kunde 
kann diese Sperre aufheben, indem er neben 
der richtigen PIN eine gültige TAN eingibt.

(2) Werden dreimal hintereinander falsche 
TAN eingegeben, so werden alle noch nicht 
verbrauchten TAN gesperrt. In diesem Falle 
sollte sich der Kunde mit der Bank, und zwar 
möglichst mit der kontoführenden Stelle, in 
Verbindung setzen.

(3) Die Bank wird den Online-Banking-Zu-
gang zum Konto auf Wunsch des Kunden 
sperren. Auch diese Sperre kann nicht mit-
tels Postbank Online-Banking aufgehoben 
werden.

10. Anwendbares Recht

Auf die Geschäftsbeziehung zwischen dem 
Kunden und der Bank findet deutsches 
Recht Anwendung, es sei denn, dieses ver-
weist auf eine ausländische Rechtsordnung.

Fassung: 01. Januar 2007
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Besondere Bedingungen – Postbank  
Telefon-Banking 

1. Teilnahme

(1) Der Kunde kann das Postbank Telefon-
Banking in dem von der kontoführenden 
Stelle der Bank angebotenen Umfang in An-
spruch nehmen, wenn er von der Bank eine 
persönliche Telefon-Geheimzahl erhalten 
hat.

(2) Bei Gemeinschaftskonten kann das  
Postbank Telefon-Banking nur dann in An-
spruch genommen werden, wenn jeder der 
Inhaber die Rechte aus dem Konto allein un-
beschränkt wahrnehmen kann.

(3) Sofern die Bank für Verfügungen im  
Postbank Telefon-Banking eine Betrags- und/
oder Stückzahlbegrenzung vorsieht, infor-
miert sie den Kunden hierüber.

2. Persönliche Telefon-Geheimzahl,  
Bedienungshilfe und Telefonnummer

(1) Die von der Bank mitgeteilte persönliche 
Telefon-Geheimzahl hat der Kunde nach Er-
halt unverzüglich zu ändern. Im Übrigen ist 
der Kunde jederzeit berechtigt, die Telefon-
Geheimzahl zu ändern. Bei einer Änderung 
wird die bisherige Telefon-Geheimzahl un-
gültig.

(2) Die Telefon-Geheimzahl darf nur dem 
computergesteuerten Sprachwiedergabe-Sys
tem (Sprachcomputer) zu Beginn des Tele-
fongesprächs auf Aufforderung übermittelt 
werden. Bei jedem Anruf unter der Telefon-
nummer für das Postbank Telefon-Banking 
wird zuerst der Sprachcomputer erreicht.

(3) Der Kunde erhält für die Inanspruchnah-
me des Postbank Telefon-Banking eine 
schriftliche Bedienungshilfe, die er zu beach-
ten hat.

(4) Für das Postbank Telefon-Banking ist /sind 
ausschließlich die dafür bestimmte/-n Telefon
nummer/-n zu verwenden.

3. Auftragserteilung

(1) Der Kunde und unterschriftsberechtigte 
Personen, die das Postbank Telefon-Banking 
benutzen, haben Zugang zum Postbank Tele-
fon-Banking, wenn sie dem Sprachcomputer 
(siehe Nr. 2, Absatz 2) die Kontonummer und 
Telefon-Geheimzahl übermittelt haben. Sie 
haben die Bedienungshilfe und die während 
des Dialoges mit der Bank vorgegebene Be-
nutzerführung zu beachten und für die ge-
naue und richtige Angabe der Daten Sorge 
zu tragen.

(2) Erklärungen einschließlich Widerrufe 
werden wirksam, wenn sie nach Aufforde-
rung abschließend freigegeben worden sind.

4. Auftragsbearbeitung

Die im Postbank Telefon-Banking erteilten 
Aufträge werden von der Bank im Rahmen 
des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes bear-
beitet.

5. Geheimhaltung der persönlichen Tele-
fon-Geheimzahl, Unterrichtungs- und 
Anzeigepflichten des Kunden sowie 
Sperre des Postbank Telefon-Banking

(1) Der Kunde und unterschriftsberechtigte 
Personen, die das Postbank Telefon-Banking 
benutzen, haben dafür Sorge zu tragen, dass 
keine andere Person Kenntnis von der Tele-
fon-Geheimzahl erlangt. Jede Person, die die 
Telefon-Geheimzahl kennt, hat die Möglich-
keit, das Postbank Telefon-Banking zu nut-
zen und im Rahmen des Postbank Telefon-
Banking über das Konto zu verfügen.

(2) Stellt der Kunde oder eine unterschrifts-
berechtigte Person, die das Postbank Tele-
fon-Banking benutzt, fest, dass eine andere 
Person von der Telefon-Geheimzahl Kenntnis 
erhalten hat oder besteht zumindest der Ver-
dacht einer derartigen Kenntnisnahme, so ist 
der Kunde oder die unterschriftsberechtigte 
Person verpflichtet, unverzüglich die Telefon-
Geheimzahl zu ändern oder zu sperren. So-
fern dies nicht möglich ist, ist die Bank, und 
zwar möglichst die kontoführende Stelle, 
unverzüglich zu benachrichtigen. In diesem 
Fall wird die Bank die Sperre vornehmen.

(3) Stellt der Kunde oder eine unterschrifts-
berechtigte Person, die das Postbank Telefon-
Banking benutzt, missbräuchliche Verfügun
gen über das Konto im Rahmen des Postbank 
Telefon-Banking fest, so ist der Kunde oder 
die unterschriftsberechtigte Person verpflich-
tet, die Telefon-Geheimzahl unverzüglich zu 
sperren. Sofern dies nicht möglich ist, ist die 
Bank, und zwar möglichst die kontoführende 
Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen. In 
diesem Fall wird die Bank die Sperre vorneh-
men.

(4) Der Zugang zum Postbank Telefon-Banking 
wird aus Sicherheitsgründen gesperrt, wenn 
dreimal hintereinander eine falsche Telefon-
Geheimzahl übermittelt wurde.

(5) Die Aufhebung einer Sperre erfolgt nur 
nach einer schriftlichen Erklärung des Kun-
den gegenüber der Bank, und zwar mög-
lichst gegenüber der kontoführenden Stelle.

6. Haftung für Schäden aus missbräuch-
lichen Verfügungen

Die Bank haftet für die Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen aus dem Postbank Telefon-Ban-
king-Vertrag. 

Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Ver-
halten, insbesondere durch eine Verletzung 
seiner Sorgfaltspflichten, zur Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, 
in welchem Umfang die Bank und der Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

7. Kündigung

Der Kunde kann jederzeit die Teilnahme am 
Postbank Telefon-Banking schriftlich kündi-
gen. Die Kündigung muss so rechtzeitig bei 
der Bank eingegangen sein, dass sie spätes
tens am zweiten Bankarbeitstag vor dem  
gewünschten Termin der Beendigung der 
Teilnahme am Postbank Telefon-Banking bei 
der kontoführenden Stelle vorliegt.

Fassung: 01. August 2000


